
AGB für die Teilnahme an internationalen Pavilions, sowie an weiteren Events 
organisiert von Swissenviro GmbH 

 
1. Anmeldebereich 
1.1 Swissenviro organisiert Gemeinschaftsbeteiligungen Beteiligungen an 
internationalen Fachmessen. 
 
2. Angebot und Vertragsabschluss 
2.1 Bei der Teilnahme an einer Veranstaltung/Messe hat die Anmeldung innert 
dem in den Teilnahmeunterlagen angegebenen Anmeldetermin schriftlich bei 
Swissenviro einzutreffen. Die rechtzeitig eingegangene Anmeldung begründet 
keinen Anspruch auf Teilnahme oder auf eine bestimmte Grösse oder Lage 
des zugewiesenen Standes. Verspa ̈tete Anmeldungen können lediglich nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden. Der Vertrag gilt erst mit der schriftlichen 
Besta ̈tigung der Anmeldung durch Swissenviro als abgeschlossen. 
 
3. Zahlungsbedingungen  
3.1 Der volle Teilnahmepreis muss bis vier Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung/Messe vollsta ̈ndig bezahlt sein, ansonsten erha ̈lt der Kunde 
keine Berechtigung zur Teilnahme. 
3.2 Kommt der Aussteller mit einer fa ̈lligen Zahlung in Verzug und tritt 
Swissenviro fristlos vom Vertrag zurück, sind in diesem Fall die 
Einschreibegebühren und der vereinbarte Teilnahmepreis als 
Konventionalstrafe zu bezahlen. 
3.3 Die Kosten für Sonderleistungen (Ziffer 5.2) werden von Swissenviro nach 
Abschluss der Veranstaltung in Rechnung gestellt und sind ebenfalls innert 5 
Tagen zahlbar. 
 
4. Lieferung/Änderung/Verzug/Widerruf  
4.1 Verzichtet ein Aussteller nach Vertragsschluss auf die Teilnahme oder wird 
die ursprünglich vereinbarte Beteiligung reduziert, bleiben die 
Einschreibegebühr und der volle Teilnahmepreis für die Grundleistungen – 
vorbeha ̈ltlich der Einschra ̈nkung in Ziffer 6.6 – sowie Ersatz für bereits geta ̈tigte 
Auslagen von Swissenviro für Sonderleistungen geschuldet (Ziffer 5.2). 
4.2 Ein Vertragswiderruf des Ausstellers ist nur schriftlich gültig (Schreiben, 
Telefax). Ein Widerruf mittels E-Mail ist unzureichend. Beim frühzeitigen 
schriftlichen Rückzug werden die folgenden Reduktionen vom Teilnahmepreis 
gewa ̈hrt: 
– beim Erhalt bis sechs Monate vor der Ausstellung: 30 % Reduktion; 
– beim Erhalt bis vier Monate vor der Ausstellung: 10 % Reduktion. 
Zieht der Aussteller seine Anmeldung weniger als vier Monate vor der 
Ausstellung zurück, sind der volle Teilnahmepreis sowie die gesamte 
Einschreibegebühr geschuldet. Stellt der Aussteller einen zumutbaren 
Ersatzaussteller, der den geschlossenen Vertrag zu den gleichen Konditionen 
übernimmt, ist der ursprüngliche Aussteller im Umfang der Bezahlung des 
Teilnahmepreises durch den Ersatzaussteller befreit. Die Einschreibegebühr 
sowie zusa ̈tzliche Auslagen von Swissenviro bleiben in jedem Fall geschuldet. 
Die Einschreibegebühr wird zusa ̈tzlich auch vom Ersatzaussteller erhoben. 
4.3 Swissenviro kann jederzeit Reduktionen der angemeldeten Standfla ̈che 
und einen Standortwechsel vornehmen (Ziffer 5.1). Der Aussteller ist in diesem 
Fall berechtigt, innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Mitteilung über eine 
derartige A ̈nderung vom Vertragsverha ̈ltnis schriftlich zurückzutreten, wenn 
hierdurch seine Belange in unzumutbarer Weise beeintra ̈chtigt werden. Ist eine 
Beeintra ̈chtigung zumutbar, dann kann der Aussteller dennoch vom 
Vertragsverha ̈ltnis zurücktreten, wobei er hierfür kostenp ichtig ist. Die Kosten 
infolge solchen Widerrufs werden analog Ziffer 4.2 berechnet. 
4.4 Kann eine geplante Messebeteiligung nicht realisiert werden, besteht 
seitens der angemeldeten Messeteilnehmer kein Anspruch auf Entscha ̈digung 
bezüglich allfa ̈llig erwarteter Gescha ̈ftsabschlüsse im Rahmen des 
Messeauftritts. 
 
5. Spezielle Bedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen/Messen 
von Swissenviro  
5.1 Grundleistungen: Mit der U ̈bernahme der Organisation verpflichtet sich 
Swissenviro, dem Kunden optimale Voraussetzungen für seine 
Messebeteiligung zu bieten und alle Vorkehrungen zu treffen, um eine würdige 
und einheitliche Veranstaltung zu organisieren. Im Preis für die 
Grundleistungen (Teilnahmepreis) sind die Miete der Ausstellungsfla ̈che sowie 
die in den Teilnahmeunterlagen aufgeführten Leistungen inbegriffen. 
Swissenviro ist alleiniger Auftraggeber für die Grundleistungen gegenüber 
Dritten. Swissenviro nimmt im Zusammenhang mit der Messeleitung die 
Zuteilung des Standortes und der Standfla ̈che vor. Swissenviro ist bestrebt, 
Platzierungswünschen der Aussteller zu entsprechen. Allfa ̈llige Zusagen 
betreffend Standort und Grösse der Ausstellungsfla ̈che begründen keinen 
Rechtsanspruch. Swissenviro beha ̈lt sich vor, dem Aussteller abweichend von 
der Besta ̈tigung einen Stand in anderer Lage zuzuweisen, die Grösse seiner 
Ausstellungsfla ̈che zu a ̈ndern (zum Beispiel bei U ̈berzeichnung), Ein- und 
Ausga ̈nge zum Messegela ̈nde und zu den Hallen zu verlegen oder zu 
schliessen und sonstige bauliche Vera ̈nderungen vorzunehmen, soweit sie 
wegen besonderer Umsta ̈nde ein erhebliches Interesse an solchen 
Massnahmen hat. 
5.2 Sonderleistungen: Alle über die Grundleistungen hinausgehenden 
Dienstleistungen werden – sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart – als 
Sonderleistungen nach Aufwand, inklusive Bearbeitungsgebühr, separat 
verrechnet. Darunter fallen insbesondere zusa ̈tzliche Einrichtungen und 
Mobiliar, Anschlüsse, Installationen sowie Betriebskosten für Elektrizita ̈t und 
Telekommunikation, Wasser, Druckluft, Gas usw., ebenso Leistungen wie 
zusa ̈tzliche Ausstellerausweise, Parkkarten usw. 
 
6. Pflichten des Ausstellers 
6.1 Die von der Messeleitung aufgestellten Richtlinien und Vorschriften sind für 
jeden Aussteller verbindlich. Das Hausrecht steht dem verantwortlichen  

 
 
Projektleiter von Swissenviro bzw. dessen Stellvertreter zu. Swissenviro oder 
vom Unternehmen beauftragte Dritte vertreten die Interessen der  Aussteller 
gegenüber der Messeleitung. 
6.2 Die Gestaltung und der Betrieb der angemieteten Fla ̈che müssen sich dem 
Gesamtbild anpassen. Der Aussteller hat entsprechende Weisungen von 
Swissenviro oder der Messeleitung zu beachten. Für die Gestaltung und den 
Betrieb der Sta ̈nde gelten subsidia ̈r die Richtlinien und Weisungen von 
Swissenviro. 
6.3 Der Aussteller verpflichtet sich zur Fertigstellung des Messestandes bis zur 
Ausstellungseröffnung. Der Aussteller ist gehalten, seinen Messestand 
wa ̈hrend der gesamten O ̈ffnungszeiten der Ausstellung durchgehend zu 
betreuen sowie mit Ausstellungsgut zu belegen und mit dem Standabbau erst 
nach Ausstellungsschluss zu beginnen.  
6.4 Vorführungen jeglicher Art und Spezialaktionen (z.B. la ̈rmige oder sonst 
störende Demonstrationen, Verkauf oder Gratisverteilung von Waren) bedürfen 
der ausdrücklichen Genehmigung durch Swissenviro. Visuelle und akustische 
Bela ̈stigungen der benachbarten Sta ̈nde oder Behinderungen auf den Stand- 
und Gangfla ̈chen sind unzula ̈ssig. Bei Zuwiderhandlung ist Swissenviro nach 
eigenem Ermessen berechtigt, bela ̈stigende oder behindernde Pra ̈sentationen 
zu untersagen und bei erneuter Zuwiderhandlung den Standmietvertrag fristlos 
zu kündigen. 
6.5 Die Anstellung örtlicher Hilfskra ̈fte, Dolmetscher usw. ist grundsa ̈tzlich 
Sache jedes Ausstellers, kann aber auf Wunsch und Kosten des Ausstellers 
über Swissenviro erfolgen. Jeder Aussteller ist dafür verantwortlich, dass alle 
von ihm im Rahmen der Veranstaltung Bescha ̈ftigten über die notwendigen 
Ausweise und Bewilligungen verfügen. 
 
7. Transport, Versicherung und Sicherheitsmassnahmen 
7.1. Verpackung, Hin- und Rücktransport, Zollabfertigungen, Lagerung und 
Versicherung des Ausstellungsgutes sowie des Leergutes obliegen, sofern 
nicht anders vereinbart, jedem einzelnen Aussteller. 
7.2 Die Beteiligung umfasst keinen Versicherungsschutz. Der Abschluss von 
Haftpflicht-, Unfall-, Kranken-, Sachschaden-, Heimschaffungsversicherungen 
usw. ist Sache jedes Ausstellers. Auch wenn Swissenviro in einzelnen Fa ̈llen 
einen alleinzusta ̈ndigen Spediteur, Versicherer oder ein Verbindungsglied für 
irgendwelche Ta ̈tigkeiten verbindlich vorschreibt, richten sich die 
Rechtsverha ̈ltnisse allein nach den zwischen den Ausstellern und dem 
Vertragspartner getroffenen Vereinbarungen. Swissenviro ist in diesem Fall nur 
Vermittler. Gibt Swissenviro zugunsten von Ausstellern gegenüber Behörden 
Garantien für die tempora ̈re Einfuhr von Gütern ab, verpflichtet sich der 
Aussteller, die damit verbundenen Auflagen zu beachten und Swissenviro 
schadlos zu halten. 
 
8. U ̈bertragbarkeit/Beteiligung Dritter  
8.1 Bei der Teilnahme an Veranstaltungen/Messen bedarf die Beteiligung von 
Mitausstellern an der vom Aussteller gemieteten Ausstellungsfla ̈che der 
schriftlichen Zustimmung von Swissenviro sowie einer zusaẗzlichen 
Anmeldung. Als Mitaussteller gelten Teilnehmer, die in irgendeiner Form auf 
dem Stand eines Ausstellers in Erscheinung treten, namentlich durch 
Beschriftungen, Exponate oder durch Eintrag in den Messekatalog. Für jeden 
Mitaussteller wird eine separate Einschreibegebühr verrechnet. Bei der 
Aufnahme von Mitausstellern haftet der Aussteller gegenüber Swissenviro für 
die Einhaltung der vorliegenden Vertragsbedingungen, allfa ̈lliger Einzelabreden 
sowie für jeglichen durch den Mitaussteller verursachten Schaden. Die 
Pra ̈sentation von ausla ̈ndischen Exponaten oder Lizenznehmern der 
teilnehmenden Firmen bedarf der Bewilligung durch Swissenviro. 
 
9. Gewährleistung und Haftung 
9.1 Swissenviro haftet nicht für verspa ̈tetes Eintreffen von Ausstellungsgütern, 
mangelnde Unterstützung durch lokale Vertretungen der Firmen auf dem Platz, 
Diebstahl oder Bescha ̈digung von Ausstellungsgütern und Effekten, Ereignisse 
höherer Gewalt, Beschlagnahmung durch Behörden usw. 
9.2 Swissenviro schliesst die Haftung für Nachteile und Scha ̈den aus, die dem 
Aussteller durch dessen vertragswidriges Verhalten entstehen. Für einen 
nachgewiesenermassen vorsa ̈tzlich oder grobfahrla ̈ssig durch Swissenviro 
bzw. dessen Vertragspartner (Standbauer, Messeleitung, Grafiker usw.) 
verursachten unmittelbaren Schaden haftet Swissenviro gegenüber dem 
Aussteller. Jede darüber hinausgehende Haftung von Swissenviro ist 
ausgeschlossen. 
9.3 Falls die Durchführung einer Veranstaltung oder die geplante Beteiligung 
aus unvorhergesehenen zwingenden Gründen nicht zustande kommt, trifft 
Swissenviro keine Verantwortung. Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen 
Kosten für Grundleistungen werden den angemeldeten Ausstellern 
anteilsma ̈ssig verrechnet. Auslagen für Sonderleistungen werden den 
Ausstellern individuell in Rechnung gestellt. 
9.4 Swissenviro haftet gegenüber dem Aussteller nicht für irgendwelche 
Folgen, die sich aus der Lage oder Umgebung des Standes ergeben. 
 
10. Anwendbares Recht  
10.1 Soweit diese AGB keine oder keine anders lautenden Bestimmungen 
enthalten, ist für die zwischen den Parteien bestehenden Rechtsverha ̈ltnisse 
ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 
 
11. Gerichtsstand 
11.1 Ausschliesslicher Gerichtsstand für das zwischen den Parteien 
bestehende Rechtsverha ̈ltnis ist Pfäffikon ZH, Schweiz.  
 
Illnau, März 2018 


